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Cibinqo® (Abrocitinib) als Praxisbesonderheit anerkannt

Cibinqo® (Wirkstoff: Abrocitinib) wird ab dem 15. Juli 2022 nach einer Vereinbarung zwischen dem GKV-Spitzenverband und

dem pharmazeutischen Unternehmer Pfizer Pharma ab dem ersten Behandlungsfall als Praxisbesonderheit ausschließlich im

Anwendungsgebiet mit einem Zusatznutzen laut G-BA-Beschluss vom 7. Juli 2022 anerkannt:

 

zur Behandlung von mittelschwerer bis schwerer atopischer Dermatitis bei Erwachsenen, die für eine systemische

Therapie infrage kommen.

 

Bei Patienten, bei denen nach 24 Behandlungswochen kein therapeutischer Nutzen nachgewiesen werden kann, ist eine

Beendigung der Behandlung in Betracht zu ziehen.

 

In diesem Anwendungsgebiet sah der G-BA einen Anhaltspunkt für einen beträchtlichen Zusatznutzen gegenüber Dupilumab.

 

Die Vorgaben der Fachinformation sind zu berücksichtigen. Die Behandlung sollte von einem Facharzt eingeleitet und überwacht

werden, der über Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von atopischer Dermatitis verfügt.

 

Weitere Anwendungsgebiete oder Patientengruppen sind nicht von der Praxisbesonderheit umfasst. Die Anerkennung als

Praxisbesonderheit besteht, solange Pfizer Pharma Cibinqo® in Deutschland vertreibt.

 

Detaillierte Informationen zur Praxisbesonderheit finden Sie auf der Seite des GKV-Spitzenverbandes unter dem folgenden Link:

https://www.gkv-

spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/arzneimittel/amnog_praxisbesonderheiten/22005pb20220715.p

df

Aktualisiert am 23. Februar 2024
Seite 001 von 001

Kompetent  Verlässlich  Nah

https://www.kvn.de/Mitglieder.html
https://www.kvn.de/Mitglieder/Publikationen.html
https://www.kvn.de/Rundschreiben.html
https://www.gkv-spitzenverband.de/media/dokumente/krankenversicherung_1/arzneimittel/amnog_praxisbesonderheiten/22005pb20220715.pdf

	Cibinqo® (Abrocitinib) als Praxisbesonderheit anerkannt

